
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

340-1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
 

2. Aktualisierung 2009 (5. August 2009) 
 
 
Die Verwaltungsgerichtsordnung wurde durch Art. 5 des Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im 
anwaltlichen und notariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft 
sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften v. 30. Juli 2009, BGBl. I S. 2449, mit Wirkung vom 5. August 
2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 23 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen 
Richters dürfen ablehnen 

1.-5. … 
6. Personen, die das fünfundsechzigste Le-

bensjahr vollendet haben. 
 

(2) … 
 
§ 48 

(1) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet im 
ersten Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten, die 
betreffen 

1.-6. … 
7. Planfeststellungsverfahren für den Bau oder 

die Änderung neuer Strecken von Straßen-
bahnen, Magnetschwebebahnen und von öf-
fentlichen Eisenbahnen sowie für den Bau 
oder die Änderung von Rangier- und Con-
tainerbahnhöfen, 

8.-9. … 
Satz 1 gilt auch … 

(2) … 
 
§ 52 

Für die örtliche Zuständigkeit gilt folgendes: 
1.-2. … 
3. Bei allen anderen Anfechtungsklagen vor-

behaltlich der Nummern 1 und 4 ist das 
Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in des-
sen Bezirk der Verwaltungsakt erlassen 
wurde. Ist er von einer Behörde, deren Zu-
ständigkeit sich auf mehrere Verwaltungsge-
richtsbezirke erstreckt, oder von einer ge-
meinsamen Behörde mehrerer oder aller 
Länder erlassen, so ist das Verwaltungsge-
richt zuständig, in dessen Bezirk der Be-
schwerte seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
Fehlt ein solcher innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs der Behörde, so bestimmt sich 
die Zuständigkeit nach Nummer 5. Bei An-

neu 
 
§ 23 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen 
Richters dürfen ablehnen 

1.-5. (unverändert) 
6. Personen, die die Regelaltersgrenze nach 

dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
erreicht haben. 

(2) (unverändert) 
 
§ 48 

(1) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet im 
ersten Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten, die 
betreffen 

1.-6. (unverändert) 
7. Planfeststellungsverfahren für den Bau oder 

die Änderung der Strecken von Straßen-
bahnen, Magnetschwebebahnen und von öf-
fentlichen Eisenbahnen sowie für den Bau 
oder die Änderung von Rangier- und Con-
tainerbahnhöfen, 

8.-9. (unverändert) 
Satz 1 gilt auch (unverändert) 

(2) (unverändert) 
 
§ 52 

Für die örtliche Zuständigkeit gilt folgendes: 
1.-2. (unverändert) 
3. Bei allen anderen Anfechtungsklagen vor-

behaltlich der Nummern 1 und 4 ist das 
Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in des-
sen Bezirk der Verwaltungsakt erlassen 
wurde. Ist er von einer Behörde, deren Zu-
ständigkeit sich auf mehrere Verwaltungsge-
richtsbezirke erstreckt, oder von einer ge-
meinsamen Behörde mehrerer oder aller 
Länder erlassen, so ist das Verwaltungsge-
richt zuständig, in dessen Bezirk der Be-
schwerte seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
Fehlt ein solcher innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs der Behörde, so bestimmt sich 
die Zuständigkeit nach Nummer 5. Bei An-



 

 

    
 

fechtungsklagen gegen Verwaltungsakte der 
von den Ländern errichteten Zentralstelle für 
die Vergabe von Studienplätzen ist jedoch 
das Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk die Stelle ihren Sitz hat. Dies 
gilt auch bei Verpflichtungsklagen in den 
Fällen der Sätze 1, 2 und 4. 

4.-5. … 
 
§ 67 

(1) … 
(2) Die Beteiligten können sich durch einen 

Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deut-
schen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmen-
gesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Darüber hinaus 
sind als Bevollmächtigte vor dem Verwaltungsge-
richt vertretungsbefugt nur 

1.-2. … 
3. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirt-

schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, 
Personen und Vereinigungen im Sinn des 
§ 3 Nr. 4 des Steuerberatungsgesetzes so-
wie Gesellschaften im Sinn des § 3 Nr. 2 
und 3 des Steuerberatungsgesetzes, die 
durch Personen im Sinn des § 3 Nr. 1 des 
Steuerberatungsgesetzes handeln, in Abga-
benangelegenheiten, 

4.-7. … 
Bevollmächtigte, die … 

(3) … 
(4) Vor dem Bundesverwaltungsgericht und 

dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, 
durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. 
Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die 
ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
oder einem Oberverwaltungsgericht eingeleitet 
wird. Als Bevollmächtigte sind nur die in Absatz 2 
Satz 1 bezeichneten Personen zugelassen. Be-
hörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse können sich durch eigene Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt oder durch Be-
schäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer 
Behörden oder juristischer Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlüsse vertreten lassen. Vor dem Ober-
verwaltungsgericht sind auch die in Absatz 2 
Satz 2 Nr. 3 bis 7 bezeichneten Personen und 
Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. 
Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Sätze 3 
 

fechtungsklagen gegen Verwaltungsakte ei-
ner von den Ländern mit der Vergabe von 
Studienplätzen beauftragten Behörde ist 
jedoch das Verwaltungsgericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk die Behörde ihren 
Sitz hat. Dies gilt auch bei Verpflichtungs-
klagen in den Fällen der Sätze 1, 2 und 4. 

4.-5. (unverändert) 
 
§ 67 

(1) (unverändert) 
(2) Die Beteiligten können sich durch einen 

Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deut-
schen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmen-
gesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Darüber hinaus 
sind als Bevollmächtigte vor dem Verwaltungsge-
richt vertretungsbefugt nur 

1.-2. (unverändert) 
3. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirt-

schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, 
Personen und Vereinigungen im Sinn des 
§ 3a des Steuerberatungsgesetzes sowie 
Gesellschaften im Sinn des § 3 Nr. 2 und 3 
des Steuerberatungsgesetzes, die durch 
Personen im Sinn des § 3 Nr. 1 des Steuer-
beratungsgesetzes handeln, in Abgabenan-
gelegenheiten, 

4.-7. (unverändert) 
Bevollmächtigte, die (unverändert) 

(3) (unverändert) 
(4) Vor dem Bundesverwaltungsgericht und 

dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, 
durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. 
Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die 
ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
oder einem Oberverwaltungsgericht eingeleitet 
wird. Als Bevollmächtigte sind nur die in Absatz 2 
Satz 1 bezeichneten Personen zugelassen. Be-
hörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse können sich durch eigene Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt oder durch Be-
schäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer 
Behörden oder juristischer Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlüsse vertreten lassen. Vor dem Bun-
desverwaltungsgericht sind auch die in Absatz 
2 Satz 2 Nr. 5 bezeichneten Organisationen 
einschließlich der von ihnen gebildeten juristi-
schen Personen gemäß Absatz 2 Satz 2 Nr. 7 
 



 

 

    
 

und 5 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich 
selbst vertreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)-(7) … 

 

als Bevollmächtigte zugelassen, jedoch nur in 
Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im 
Sinne des § 52 Nr. 4 betreffen, in Personalvert-
retungsangelegenheiten und in Angelegenhei-
ten, die in einem Zusammenhang mit einem 
gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis 
von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich 
Prüfungsangelegenheiten. Die in Satz 5 ge-
nannten Bevollmächtigten müssen durch Per-
sonen mit der Befähigung zum Richteramt 
handeln. Vor dem Oberverwaltungsgericht sind 
auch die in Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 bezeichne-
ten Personen und Organisationen als Bevollmäch-
tigte zugelassen. Ein Beteiligter, der nach Maßga-
be der Sätze 3, 5 und 7 zur Vertretung berechtigt 
ist, kann sich selbst vertreten. 

(5)-(7) (unverändert) 
 

 
 


